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Das Forscher-Netzwerk Re-
searchgate mit Sitz in Ber-
lin darf über seine Internet-
Plattform verlagsgebundene 
Fachartikel nicht weiter zu-
gänglich machen. Das hat 
die unter anderem für das 
Urheberecht zuständige 21. 
Zivilkammer des Landge-
richts München I untersagt 
(Urteil vom 31. Jan. 2022 
– Az.: 21 O 14450/17). Das 
Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. 

Der Verlag Elsevier und 
die American Chemical 
Society (ACS) hatten ge-
klagt, weil Artikel aus ihren 
Publikationen ohne Geneh-
migung auf der Plattform 
zur Verfügung gestellt wur-
den. Die Researchgate-
Verantwortlichen vertraten 
die Ansicht, dass sie bzw. 
die Plattform nicht für das 
Zugänglichmachen verant-
wortlich gemacht werden 
können, da die fraglichen 
Artikel von den Nutzern sel-
ber eingestellt worden seien. 

In der Presse-Info 04/2022 
vom 4. Februar 2022 teilt die 
Vorsitzende Richterin am 
Landgericht München I Dr. 
Anne-Kristin Fricke mit: 
„Das Landgericht verbot den 
Plattformbetreibern mit dem 
am 31.01.2022 verkündeten 
Urteil schließlich das Zu-
gänglichmachen der Artikel, 
während der Antrag auf Fest-
stellung einer Schadenser-
satzpflicht zurückgewiesen 
wurde. Zur Überzeugung der 
Kammer konnten zumindest 
die Unterlassungsansprüche 
von den Verlagen mit Erfolg 

geltend gemacht werden, 
da die Verlage insofern ihre 
Rechteinhaberschaft hinrei-
chend belegt hatten und die 
Beklagten für den Inhalt der 
Plattform auch verantwort-
lich waren“. 

Im Hinblick auf das Scha-
densersatz-Begehren stellt 
das Gericht höhere Ansprü-
che an den Nachweis der 
Rechtsinhaberschaft. (ps)

Landgericht München I: Researchgate darf verlagsgebundene Fachartikel nicht 
zugänglich machen

Von 1985 bis Frühjahr 2018 
war Käpt’n Iglo als Werbe-
Figur mit den Attributen 
„Seemann, europäisches 

Aussehen, weiß-grauer 
Bart“ im Bereich Fisch-Pro-
dukte in Deutschland allein 
auf weiter Flur. Dann schick-
te die Firma Appel Feinkost 
aus Cuxhaven ebenfalls ein 
Testimonial ins Rennen mit 
den Attributen „eleganter 
Dreiteiler, Bart und Mütze“. 

Das führte zum Streit, denn 
Appel zog sein Testimonial - 
nicht wie gefordert - zurück. 

Die Hamburger Iglo-Ver-
antwortlichen reichten beim 
Landgericht München I 
Klage auf Unterlassung ein. 
Die wurde abgewiesen (Ur-

teil vom 3. Dez. 2020 – Az.: 
17 HK O 5744/20). 

Die Berufung vor dem OLG 
München blieb ebenfalls 
erfolglos. Der 29. Zivilsenat 
kam zum Schluss, dass die 
Gefahr einer Verwechslung 
sehr gering sei. Zum einen 

gäbe es in der Akte rund 500 
Abbildungen von Käpt’n 
Iglo, zum anderen gäbe es 
wesentliche Unterschiede 
bei der Kleidung der beiden 
Werbe-Figuren. Die von Iglo 
vorgelegte Online-Umfrage, 
wonach viele Befragte das 
Appel-Testimonial tatsäch-
lich mit Käpt’n Iglo ver-
wechseln würden, änderte 
die Einschätzung bei OLG-
Richter Andreas Müller 
und seinen Kollegen nicht. 
(ps)

OLG München: Käpt’n Iglo muss Testimonial von Appel Feinkost dulden
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Die 47 neuen Titel

A
Achtsam morden
Achtsam morden am Rande der Welt
ALLGOVIA – Die Allgäuer Heimatsage
Auf dem Grund
B
Becoming Charlie
besser verkaufen lernen
Broken Paradise
C
Come on, baby
D
Das geheime Refugium – Der Weg des Waldläufers, Buch 5
Das Kind in mir will achtsam morden
Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt
Der Bi-Ba-Butzemann
Der Kaiser
Der Schatten des Königs – Der Weg des Waldläufers, Buch 2
Der Weg des Spezialisten – Der Weg des Waldläufers, Buch 

6
Don`t stop the music
Don`t stop the music kids
E
Eine Handvoll Wissen.
ENTRE NOUS
F
FabFiction
fit for trade
fit for trade besser verkaufen lernen
H
HEILIGENSPIEL
HURIBUNDI – Heilige wider Willen

K
Komm schon, Baby
KOMPASS – so muss Stadtmagazin
KOMPASS Stadtmagazin
M
Mysterium in der Tundra – Der Weg des Waldläufers, Buch 3
N
Naturbegleiter
Naturbegleiter*in
Naturbegleiterin
R
Relationshit
S
Sex Crime Stories
so muss Stadtmagazin
Stillen – eine Handvoll Wissen.
Stillen. Eine Handvoll Wissen.
Stories for Strategists
Storys für Strategen
STUDIO 666
T
Todesfalle Nordsee
U
Unterallgäuer Heimatbühne
V
Vermisst in den Highlands
Verrat im Norden – Der Weg des Waldläufers, Buch 4
Verrätersohn – Der Weg des Waldläufers, Buch 1
Vierwändeplus
W
WEIL WIR CHAMPIONS SIND
Z
ZWISCHEN UNS

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Der Kastenpatient

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Dr. Franzke Haase Bareis Rechtsanwälte PartGmbB 
Von-Groote-Straße 28, 50968 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Der Bi-Ba-Butzemann

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen  Online- 
und Offline-Dienste).

LIPPERT v. RAGGAMBY Rechtsanwälte 
Kurfürstendamm 177, 10707 Berlin
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Verrätersohn – Der Weg des Waldläufers, 
Buch 1

Der Schatten des Königs – Der Weg des 
Waldläufers, Buch 2

Mysterium in der Tundra – Der Weg des 
Waldläufers, Buch 3

Verrat im Norden – Der Weg des Waldläu-
fers, Buch 4

Das geheime Refugium – Der Weg des Wald-
läufers, Buch 5

Der Weg des Spezialisten – Der Weg des 
Waldläufers, Buch 6

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titel-
kombinationen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 
Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-
wendungen (Online- und Offline-Dienste).

Imke Brodersen 
Pfinzstraße 12, 76337 Waldbronn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für:

Storys für Strategen
Stories for Strategists

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für alle 
Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, Filme, Fernsehen, Tonwerke 
sowie Veranstaltungstitel und Messen.

WILMS Rechtsanwälte 
Alt-Tempelhof 37/41, 12103 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Eine Handvoll Wissen.
Stillen. Eine Handvoll Wissen.
Stillen – eine Handvoll Wissen.

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Hesels vom Berg Werbeagentur GmbH 
Zum Aquarium 6a, 46047 Oberhausen

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Sex Crime Stories

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

ZWISCHEN UNS
ENTRE NOUS
Komm schon, Baby
Come on, baby
Broken Paradise
Auf dem Grund
WEIL WIR CHAMPIONS SIND
Achtsam morden
Das Kind in mir will achtsam morden
Achtsam morden am Rande der Welt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians 
AMPERSAND Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
Widenmayerstraße 4, 80538 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

HEILIGENSPIEL
Unterallgäuer Heimatbühne
ALLGOVIA – Die Allgäuer Heimatsage
HURIBUNDI – Heilige wider Willen

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

VolksMusical Projektgesellschaft mbH 
Hauptstraße 15, 86825 Bad Wörishofen
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für unsere Mandant-
schaft Titelschutz in Anspruch für den unten genannten Titel sowie Ab-
wandlungen hiervon:

STUDIO 666

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen, insbesondere auch mit 

dem Bestandteil "STUDIO" oberhalb des Bestandteils "666" geschrieben 

und insbesondere auch mit Buchstaben in roter Farbe und gelber Umran-

dung. Der Titel wird zukünftig benutzt werden für einen Film sowie Druck-

sachen und Webseiten, sämtliche im Zusammenhang mit dem Film. Der 

Titelschutz erstreckt sich auf alle diese Werke.

Mewburn Ellis LLP 
Theresienhof, Theresienstraße 1, 80333 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

KOMPASS Stadtmagazin
KOMPASS – so muss Stadtmagazin
so muss Stadtmagazin

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

KOMPASS agentur für event + verlag UG 
Scheringstraße 1, 08056 Zwickau

Unter Hinweis auf § 5 Ziff. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für den Titel:

Relationshit

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Wortverbindungen, Titelkombinationen, grafischen Gestal-
tungen, entsprechenden Untertiteln und Zusammensetzungen für alle 
Medien, einschließlich Ton- und Bild-Tonträger, Film, Hörfunk, Fernsehen, 
Software, Off- und Online-Dienste, (Mobil-) Telefondienste, CD-ROM, CD-i, 
DVD, andere Datenträger und alle sonstigen CD-Derivate sowie für son-
stige audiovisuelle, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, Bü-
cher und alle Printmedien.

ITV Studios Germany GmbH 
Agrippastraße 87-93, 50676 Köln

Unter Hinweis auf § 80 UrhG, § 9 UWG (Österreich) sowie § 5 Abs. 3 Mar-
kenG (Deutschland) nehmen wir für einen Mandanten Titelschutz in An-
spruch für:

fit for trade
fit for trade besser verkaufen lernen
besser verkaufen lernen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Zusammensetzungen ein-

schließlich Zusätzen und Untertiteln, Schriftarten, Abkürzungen, Abwand-

lungen, Wortverbindungen und grafischen Darstellungen für alle Medien, 

insbesondere für Druckerzeugnisse, Softwareerzeugnisse aller Art, Hörfunk, 

Fernsehen, Film, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und di-

gitale Medien und Netzwerke (einschließlich CD-ROM, DVD, CD-I, Offline- 

und Onlinedienste und sonstige Online-Medien und -Produkte, Internet) 

sowie Telekommunikationsdienstleistungen.

ADVANT Beiten BEITEN BURKHARDT
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Ganghoferstraße 33, 80339 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Naturbegleiter

Naturbegleiterin

Naturbegleiter*in

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Schriftarten, Wort- und Zei-

chenverbindungen, graphischen Darstellungen und Untertiteln, insbe-

sondere für Zeitschriften, Magazine, Planer, in allen Medien, für Hörfunk, 

Fernsehen, Film sowie sämtliche audiovisuelle, elektronische und digitale 

Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM, DVD, CD-I, Offline- 

und Online-Dienste, Bild-/Ton-/Datenträger, Softwareerzeugnisse, Multime-

dia-Anwendungen, insbesondere Internet-Seiten, Social-Media-Seiten und 

Apps sowie sonstige Online-Medien.

Naturbegleiterin Kerstin Aubele-Schuster 
Lossenstraße 2F, 80999 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring





6

Nr. 1552, Woche 06, 11. Feb. 2022
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

DER TITELSCHUTZ ANZEIGER

Presse Fachverlag GmbH & Co. KG
Nebendahlstraße 16 · 22041 Hamburg

Fon: +49 40 609009-0 · Fax: +49 40 609009-66

www.titelschutzanzeiger.de   ·   auftrag@titelschutzanzeiger.de

Verleger/Herausgeber:  Peter Strahlendorf (v.i.S.d.P.) (ps)

Titelschutzanzeigen: Silke Reyher-Timmann (verantwortl.) (-57)

Redaktion: Nicole Möller (nm) (-10)
 moeller@titelschutzanzeiger.de 

Der Titelschutz Anzeiger   
Erscheinungsweise:  wöchentlich freitags als PDF
 monatlich als Printexemplar

Druckaufl age:  5.400
Verbreitete Aufl age:  5.200

ISSN: 2568-9762 

Empfängerkreis:  Medienanwälte/Fachjuristen, Justitiare,  
 Geschäftsführer und Entscheider in   
 Verlagen, Hörfunk- und TV-Anstalten, 
 Produzenten von audiovisuellen, digitalen 
 und elektronischen Medien (Film, Fernsehen,
  Video, Tonträger, Software)

Bezugspreis Printexemplar:  p.a. 60,- Euro inkl. Versand, zzgl.  USt.  
 (Ausland: zzgl. Versandkosten) 
 – für o.a. Empfängerkreis kostenlos –

Preis Titelschutzanzeige:  Grundpreis für einen Titel 110,- Euro,  
 jeder weitere Titel innerhalb einer 
 Anzeige plus 20,- Euro, jeweils zzgl. USt.
 Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 11
 vom 1.1.2021

Anzeigenschluss:  freitags, 14 Uhr
 
Bankverbindung:  Hamburger Sparkasse
 IBAN: DE35 2005 0550 1105 2126 49
 BIC/SWIFT: HASPDEHHXXX
 
 Handelsregister HRA 96 228
 Ust.-Id-Nr. DE813310785

Druck:  Lehmann Offsetdruck und Verlag GmbH
 Gutenbergring 39, 22848 Norderstedt

© 2022 Presse Fachverlag, Hamburg. Alle Rechte beim Verlag. Auch der 
auszugsweise Nachdruck oder Vervielfältigungen, die ganze oder teilweise 
Übernahme der systematischen Einteilung sowie die gewerbliche Nutzung 
der Adressen- oder Namensmaterialien sind nicht gestattet. Anzeigenent-
würfe des Verlages sind urheberrechtlich geschützt. Der Verlag hat die al-
leinigen Nutzungsrechte für die von ihm erstellten Anzeigen. Übernahme 
nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Die Rechte für die Nutzung 
von Artikeln für elektronische Pressespiegel erhalten Sie über PMG Presse-
Monitor GmbH, Tel. 030/28493-0 oder www.presse-monitor.de

Impressum

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Don`t stop the music kids
FabFiction
Becoming Charlie

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Ab-

wandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeugnisse, 

Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektro-

nische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; 

DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Don`t stop the music

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Abwandlungen und Schriftarten für Fernsehen.

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Vierwändeplus
Todesfalle Nordsee
Vermisst in den Highlands

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 

Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträ-

ger aller Art, elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbeson-

dere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige 

Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Der Kaiser

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig


